
Zur Strafprozeßreform
ROESEN

Es ıst bedauerlich, da{fiß der dritte Deutsche Bundestag den „Entwurf
Gesetzes ZUE Änderung, der Strafprozeisordnung un! des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes” nıcht mehr verabschiedet hat

In der abgelaufenen Legislaturperiodesollte sowohl das sachliche WIeC das
prozessuale Strafirecht erneuer werden. Es wWar hbeabsıichtigt, ZUNUhEerST die Ar-
beit Strafgesetzbuch abzuschließen,. miıt der hbereits diePar-
lamente des Kaiserreiches un der W eimarer Republik begonnen hatten. Die
Prozelßreiorm sollte folgen. Im Ergebnis ıst nıchts fertig geworden, weder
das geplante Strafgesetzbuch, dessen Vorbereitung freilich weiıt gediehen
WAarL, och auch Nur 61116 prozeßrechtliche Teilreform, die nämlich, die der
Mitte 196() vorgelegte Entwurf bezweckt.

Eis ist hoffen, da{fß der viıerte Deutsche Bundestag VOT allem die Straf-
prozeßreform vorwärts treibt.

Hıs ıst gewiß unbestreitbar, da{fß c logischer erscheıint, die Reform des
sachlichen Strafrechts vorzuziehen, auch deshalb, weil materielle Regelun-
SCH eher prozessuale Folgerungen bedingen als umgekehrt. ber die Reihen-
folge der Logik ist nıcht die EINZISC un nıicht ı die beste. Eıs gibt auch
Stufender Dringlichkeit, un unftfer diesem Gesichtswinkel brennt die Pro-
zeßreform mehr aut den Nägeln.

Auf den ersten Blicek mag die Vordringlichkeit der prozessualen.Reform
verwundern. Denn beide geltenden Gesetze, das Strafgesetzbuch un die
Strafprozeßordnung, tammen AUSs derselben Zeit, den siebziger Jahren des
vVOLISCH Jahrhüunderts. Indessen, die Normen des sachlichen Strafrechts, die
großenteils ı Sıitte un Sitthehkeit wurzeln, pflegen ı ihren Grundzügen
(Jenerationen und Umwälzungen überdauern. Prozeßrechtliche Bedürf-

un! Anschauungen wandeln: sich dagegen. mıt den politischen un
zialen Umständen.

So erklärt es sich, dafß das Strafgeéetzbuch VO 15/1, ach CINISCH1
schen. erlassenen Novellen nd ı der fruchtbaren Entwicklung, die 6cs durch
Rechtsprechung un Schrifttum erftfahren hat, unbeschadetVO Reformwün-
schen un möglichen Verbesserungen ach wie VOT brauchbar ist. Die Straf-
prozefßordnung des Obrigkeitsstaates jedoch, der Denkweise Tast
och patriarchalischen Gesellschaft, ist demöokratischen Rechtsstaat der
Gegenwart e1N Fremdkörper.

Der Entwurf ıst CIM Teilstück der notwendigen Prozelireform, unoLSd-
nisch, weiıl Sar nicht organisch SCIH 31l Er greift einzelneAnliegen her-
aUS, namentlich solche, diedurch unliebsame TOZesse 1 den Vordergrund
der öffentlichen Meinung gerücktsind.

Es wird zuviıel verhaftet, die Position des Beschuldigten un des Verteidi-
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SCIS Vorverfahren ist schwach, ohne ausreichendes rechtliches. Gehör
kannn unversehens AaUus Beschuldigten Angeklagter werden, nd die
Unvoreingenommenheit der erkennenden Richter ist nıcht gewährleistet.
‚ Freilich darf bei allen Reformbestrebungennıcht verkannt werden, da{fß

jedce Strafprozelßordnung unvermeildlich Kompromiß ist. Auf der
Seite ıst C655 ihr Ziel, da{fß der Schuldige verfolgt wird. Auf deranderen Seite
hat S1C die Aufgabe verhüten, daß sich C1Iin3N Unschuldiger i den Maschen
verfängt, un dafür SUOTSCH, daß die Menschenwürde auch des Verbre-
ehers geachtet wird. Je rücksichtsloser ı diesem Zwiespalt die Strafverfol-
SUNS VO  — Schuldigen durchgesetzt wırd,desto gefährdeter ıst der unschuldig
V.erdächtigte. Je un Tester die Schranken:sınd, die von den Verfol-
gungsbehörden un en Gerichteneingehalten werden INUSSCH, WEeNN 1n die
prıvate Kechtssphäre des Beschuldigten eingegriffen wird, desto größer ist
derSpielraum, 1 dem der Schuldige entschlüpfen VCLINAS: Der totalıtäre
Staat opfert unbekümmert die privaten nteressen. RechtsstaatlichesKenn-
zeichen ıst CS, daflß dıie Ma{fiistähbe für Kingriff ı denprivaten Rechts-
kreis streng sınd.

Eines der höchsten Rechtsgüter des Menschen: ist die Freiheit, un die
Untersuchungshaft wıegt darum besonders schwer.

Seit dem Inkrafttreten der Strafprozeßordnung sınd die Haftvorschiifrtan
mehrmals geändert worden, STeTts der Richtung auf z ‚ Einsc;hränku.üg.
1INe bezeichnende Ausnahme bildete lediglich die Hıtler-Herrschaft. die
den Haftgründen des Fluchtverdachts undder Verdunklungsgefahrdie W C1-
tieren der Krregung der Offentlichkeitun der Be_fürchtun3 des Mißbrauchs
der Freiheit‘ hinzufügte. Beidetypisch nationalsozialistischen Bestimmun-
SCH, die ersichtlich mıiıt dem inn der Untersuchungshaft, der Sicherung des
Strafverfahrens, nichts ZUu tun haben, sıind ach 1945 wieder gestrichen
worden.

Schon der bisherigen Fassung: der Prozeßordnung sınd die Voraus-
seizungen der Untersuchungshaft un befriedigend umschrieben.
Auf keinem Gebiet aber hatsich die Praxisder Gerichte weiıt VONn dem

Willen un dem Geist des Gesetzes entfernt 16 bei der Anordnun’g der
Untersuchungshaft. Sie hat die Begriffe schematisıiert. Zur Begründung:des
Fluchtverdachts mu meiıst die leere:Formel‘VOR der erwartenden hohen
Strafe herhalten. ‚Verdunklungsgefahr wird häufig den Schwierigkeiten
der Aufklärung: des Falles erblickt, un: formelhaft wird. darüber hinweg-
geglitten, daß C1INC Verhaftung: 1U zulässig‘L, WEn die Verdunklungs-
gefahr VOoO  en dem Beschuldigten selbst ausgeht.

Der-Entwurf möchte dieser laxen Praxis dadurch begegnen, da{f das
Wort Flucehtverdacht: durch Fluchtgefahr‘ ersetzt, hervorzuheben, dafß
C1N€e subjektive Besorgnis, der Beschuldigte werde lıehen, nıicht genügt,
und hinsichtlich der Verdunklungsgefahr wird och deutlicher bestimmt,
daß diese 10808  — dem Verhalten der den besonderen Verhältnissen gerade
des Beschuldigten. tinden ist.
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Mgémei‘kf Sei, da{fß das engliséh-amerikanische
Haftgrund der Verdunklungsgefahr auskommt.

Um dem „Anspruch autf Aburteilung innerha einer angemessenen Frist
oder auf Haftentlassung während des Verfahrens“‘ Z genügen, den die Kon-
vention des Kuroparates ber die Menschenrechte proklamıiert, wird die
Höchstdauer der Untersuchungshaft auf sechs Monate begrenzt, 65 se1 denn,
daß das Oberlandesgericht eine Verlängerung anordnet. Die Haftkontrolle
wird erweıtert. Darın geschieht des Cuten beinahe viel. kKııne Übertrei-

bung der Kontrollvorschriften führt entweder einer unleidlichen Ver-

zögerung der Ermittlungen oder schlimmer einem abermaligen
Formalismus.

Die Entschädigung für Untersuchungshaft, wenn das Verfahren nıcht mıiıt
einer Verurteilung endet, sondern mıiıt Freispruch oder KEinstellung, schnel-
det der Entwurt nicht

kın Gesetz VOIN 1904 gewährt Entschädigung blofß dann, wenNnn die Un-
schuld des Betroffenen nachgewlesen oder argetan ist, daß eın Vgrdacht
beseitigt ist.

entschädigt wird, ist mithin Vvon einem Zufall abhängıg. Es ist ein

merkwürdiger Widerspruch, daß derselbe Staat, der immer entschädigt,
WEl 1m öffentlichen Interesse die Aufopferung eines Vermögensrechts
fordert, dem weıtaus größten eil derjenıgen, denen C Aus-

San des Strafverfahrens, Unrecht, die Freiheit entzogen hat, eine Kınt-

schädigung versagt
Vielleicht wären die Gerichte mıiıt der Verhängung der Untersuchungshaft

SParsamıcL, wenNnn dıe Entschädigungspflicht allgemeın ware. Das ware eine
erwünschte Nebenf{folge. Nicht Voll der and welsen ist allerdings, da{iß
eın unbewulößter Trend ZULC Verurteilung ausgelöst würde. Schon heute be-
deutet eine Jange Untersuchungshaft eine psychologische Erschwerung eines

Freispruchs.
Hier spielt herein, w a>s InNnanl „Freispruch IM Klasse*“ genannt hat, die Kreiı-

sprechung mangels Beweilses. Das (Gesetz nötıgt einer solcher Untersche1i-
dung nicht, auch nicht durch die Kostenvorschrift, daß die notwendigen
Auslagen, die einem Freigesprochenen erstattet werden können, bei erwlese-
er Unschuld auf dıe Staatskasse übernommen werden mussen. Dennoch ıst

In der Praxis der Gerichte der Freispruch mangels Beweises die Regel Wer
also das Unglück hatte, unschuldig angeklagt werden, ohne da{fß die Nicht-
schuld nachzuweilsen WAarL, annn je ach der Schwere des Schuldvorwurfs
durch die Urteilsbegründung moralisch un gesellschaftlich geächtet WEr -

den Wird gal in der Presse entsprechend berichtet, ıst der Freigespro-
chene zeitlebens vertfemt. ir WAar doch, 11all hat ıhm 808 nicht nach-
weisen können.“ Manchmal sehnt Mall sich, TOTLZ seiner Mängel, ach dem

ehemaligen Schwurgericht zurück, ın dem VOL 19924 in Kapitalsachen die (/e-
schworenen alleın, ohne die Richter, über die Schuldfrage entschieden un
diese miıt einem ehernen Ja, einem ebenso einfachen Nicht beantworteten.
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18081 Fo ch ıtt ıt, wenn die TL Isgründe rkün-
det, sondern.ur schriftlich abgesetzt und lediglich den Prozeßbeteiligten
zugänglich gemacht würden; die Gründedes schriftlichenUrteils sind ohne-
hin vielfach verschieden Vo  — der mündlichen Begründung. _

Der Entwurft verbessert das Recht des Verteidigers aufAkteneinsicht.
Bisher hat der Verteidiger das Recht, die Akten einzusehen, erst ach

Schlufß Voruntersuchung oder der Einreichung der Anklageschrift.
Kr app deshalb i Vorverfahren häufig 11 Dunkeln. Der Nachteil tür den
Beschuldigten ıst offenbar, nicht selten wird aber auch die Wahrheitsftin-
dung verzögert,weil der Verteidiger, der den Inhalt der Akten nicht kennt,

Vorverfahren ungern Beweisanträge stellt.
Nach dem Entwurt hat der Verteidiger Akteneinsicht spätestens VO dem

Vermerk des Abschlusses der Ermittlungen Vorher soll S1IC bloß versagt
werden, wenn dadurch der „Zweck des Verfahrens“ beeinträchtigt werden
könnte. Gegen eine Beschränkung dieser Art ıst grundsätzlichnichts VAID

wenden. Sie erspart auch dem Verteidiger, der fast ı Anwalt ist,
berutsethischen Konflikt, zwischen derWahrnehmung der Belange des Be-
schuldigten, die dessen Unterrichtung über den Akteninhalt nahelegt, un
der Stellung des Anwalts als „Organ der Rechtspflege“ (So die Bundes-
rechtsanwaltsordnung), die es verbietet, daißs deren Gang durchkreuzt.

Der Umfang der notwendigen Verteidigung soll ausgedehnt werden. ach
ausländischen Vorbildern soll der Beschuldigte bei der ersten Vernehmung
darauf hingewiesen werden, da{f ıhm freisteht sich ZUTr Sache außern
odeı eC1Ne Aussage VErWEISETN: VWiıe bisher schon der Richter, sollen

Zukunft auch der Kriminalbeamte und der Staatsanwalt Zeugen
über 08! etwalges Zeugnisverweigerungsrecht belehren. z

Der Entwurf ftführt „Schlußgehör durch die Staatsanwaltschaft
Dieses wird gewährt bevorAnklage erhoben wird un ıst autf Antrag 7, W

gend vorgeschrieben, wenn VOTLF dem Land- oder höheren Gericht
zuklagen 1st. Auf diese Weise soll dem Beschuldigten die Gelegenheit —_ D E
geräumt werden, Ende der Ermittlungen durch Entkräftung der Ver-
dachtsgründe die Anklage abzuwenden. Der Verteidiger annn bel dem
Schlu[}gehör zugegen seıin oder den Beschuldigten dabei vertreten.

Ein erheblicher Mangel des gültigen Strafprozeßrechts.ist CS, daß die Un-
voreingenommenheit der erkennenden KRıchter der Hauptverhandlung
es ersten Rechtszuges durchweg nicht gegeben ist, dann nämlich nıicht, wWenn M EL a Adiese bei dem Beschlu{fß ber die Eröffnung des Hauptverfahrens mitgewirkt
haben Denn der Eröffnungsbeschlufs SETIZ hinreichenden Tatverdacht
VOTaus,. Schlimmer als dieses „vorläufige Vorurteil“®® ist die Regelung, dais
das Revisionsgericht hbei Aufhebung Urteils die Vorinstanz zurück-
verweıst. Kıs ist ausgeschlossen, daß eilinNn Richter, dessen Urteil, etwa

Formfehlers, aufgehoben wurde, i der zweıten Hauptverhandlung
unvoremgenommen IST, WIC WE erstmals mıiıt der Sache befaßt würde:

wird den ormftfehler vermeiden un: „TeVis1oNsSsSicher das gleiche Urteil
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fällen. unhaltbarsten ıst, daß bei.dem Wiederaufnahmeverfahren, das
sich C1N rechtskräftiges Urteil wendet, derselbe Richter beteiligt SC11N

kann, dessen Urteil angefochten wird.
Der Entwurf bleibt auft halbem Weg stehen. Er schließt immerhin

Wiederaufnahmeverfahren den früherenRichter VOoO  a der Beteiligung aus,

ber der Zurückverweisung die Vorinstanz ändert nıichts. Seltsam
1st, tür die Eröfinung des Hauptverfahrens vorschlägt. Der Wortlaut
des eröffnenden Beschlusses soll dahıin lauten,' da{fß die Anklage zugelassen
wird wobei VO  — der Anklageschrift abgewichen werden ann. der Haupt-
verhandlung‘ verlhiest nıcht der Vorsitzende diesen Beschlußs, sondern der
Staatsanwalt die Anklage, un: der Vorsitzende macht darauf aufmerksam,
wenn S1C VO  —; dem gerichtlichen Beschlu{£ abweicht. Miıt solchen
un Her ıstniemand gedient. Nicht die optische Verteilung der. Rollen Von

Staatsanwalt un: Richter bedrückt, sondern die Tatsache, da{fß erkennen-
der Richter bereits VOL der Hauptverhandlung den hinreichenden Tatver-
dacht ausgesprochen hat

Das ohl wichtigste, sicherlich schwierigste Kernproblem der gesamten
Strafprozelreform ist das Verhältnis VO  — Richter, Staatsanwalt und Ver-
teidiger ] der Hauptverhandlung.

Dem Vorsitzenden ıst ach geltendem Recht „„die Vernehmung des An-
geklagten un die Aufnahme des Beweises““ übertragen. Dals schon JE e111-

mal VO der der Strafprozeßordnung schlummernden Möglichkeit, nach
der die Vernehmung der VOoO  - der Staatsanwaltschaftun dem Angeklagten
benannten Zeugen un!: SDachverständigender Staatsanwaltschaft un dem
Verteidiger autfderen übereinstimmenden Antrag überlassen ist, (Ge-
brauch gemacht worden WAaLI'C, ist nıcht bekannt geworden. Der Vorsitzende
ist vielmehr ausnahmsloszugleich Inquisitionsrichter. Kr mMu sıch deshalb
aul die Hauptverhandlung durch das Studium der Akten vorbereiten, und
1C sorgfältiger das getan hat, desto stärker ne1gtL dazu, VoHl der Haupt-
verhandlung die Bestätigung des VO  — iıhm eWONNENEN Aktenbildes /A GLE“

warten. Wenn die Verhandlung anders verläuft, namentlich der Angeklagte
un die Zeugen VOIN den Protokollen ber rühere Vernehmungen aqabwel-
chen, werden S1C häufig durch sogenannte Vorhalte, die oft Vorlesun-
SCH sind, lange und mıtunter heftig bedrängt, hıs die Kongruenz Vo  -

Akten un!: Hauptverhandlung erzielt ıst Mindestens, soweıt der Vorsitzende
Betracht kommt, ist das (Janze schr Protokolhjustiz, q1s da{ß die Absicht

es (GGesetzes erreicht werden könnte, das Gericht solle ausschlielßlich „nach
SCIHELr Ireien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung“
urteilen.

Wer VO  m angelsächsischen Gerichten verteidigt hat, hat angenehmer
Krinnerung, WI1IeC vorurteilsfreiı e1M Vorsitzender 1st, der keine Akten kennt,
und WIC ber der Beweisaufnahme durch Staatsanwalt un Ver-
teidiger steht Da England und Amerika allenfalls Zusammen-
stößen zwischen Staatsanwalt und Verteldiger, n]ıemals Auseinander-
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setzungen mıt dem Gericht kommt, vielmehr die Würde des RichtersN1C

angetaster, WIF:  d, ısterErfolg des Prinzips, daß der Vorsitzende nıicht ı
die Arena des Kampfes die Wahrheit herabsteigt. -

Natürlich soll nıcht der‚„Hezeption““ des englisch--amerikanischen Straf-
PFrOZCSSC5S das Wort geredet werden. uch ıst nicht die Stelle, Lösungen

erortern, die versuchen, den geschilderten Vorzug des angelsächsischen
Prozeisrechts mıt der ungebrochenen Iradition und den andersartigen Ver-
hältnissen der deutschen Rechtspflege, Zıe der Struktur der Staatsanwalt-
schaft, VELCIN1ISCH. Aufgezeigtsollte lediglich werden, WIC problematisch
das Fundament der fast NCUNZLES Jahre alten Strafprozeßordnung | WOTC-
en ıst.

Nicht voll befriedigt der Entwurf bezüglich des Rundfunks und des ern-
sehens. War verbietet Rundfunk- un Fernsehaufnahmen während der
Hauptverhandlung bis ZU Urteil. Aber der Vorsitzende soll fürdie Begrün-
dung des Urteils aUS wichtigen Gründen z Ausnahme bewilligen können.
Wırklich überwiegende Gründe für das, w as Inan zutreffend Fernsehhinrich-
LunNg genannt unmıt dem Pranger des Mittelalters verglichen hat, sınd Sar
nıicht denkbar.

Wer erlebt hat, WI1Ie sıch ı Augenblick der Urteilsverkündung die ern-
sehscheinwerfer aut den verurteilten Angeklagten richteten, hat sich hof-
entlich - für die Rechtspflege geschämt, un die Scham wird nachträglich
nıcht’sondern größer, WEeNN, wW16 .} Aufsehen erregenden
Bonner Proze{fß geschehen ist, der erstinstanzlich verurteilte und durch die

VWelt Ternsehhingerichtete Angeklagte VOo dem Revisionsgericht, un
er wiesenNner Unschuld, freigesprochen wird; Cc1iMN solches Revi-

sionsurteil ist freilich nıicht ‚„‚T1otogen‘”.
Kın etztes Wort Anliegen, das WENISECF C1NeSs der Strafprozeß-

ordnung als der Haushaltsgesetzgebung ist!
In dem HildesheimerManifest derVollversammlung des Zentralkomitees

der Deutschen Katholiken VO November 1960 ‚„ ZU Fragen der politischen
Verwirklichung,des Gemeinwohls‘‘ 1s+t auch gefordert, ‚„„daß unwürdige Ver-
hältnisse ı den Haftanstalten beseitigt werden‘‘. In Referat „Ver-
antwortung Strafvollzug‘‘, das Oberregierungsrat Dr Franz Klemens
Weber aut JTagung süddeutschen katholischen Akademie gehal-
ten hat, wird der Fingerauf die Wundegelegt: die tiskalische Sicht, die
Überbewertung der Sicherheitsaufgabe,den Lieerlaut der Verwaltungstätig-
keit, den Personalmangel, insbesondere den Mangel Raum un: dıie Folgen
der Überbelegung. Von der hygilenischen Seite soll abgesehen werden.Ist 6S
aber nicht aufrüttelnd, der sachkundige KRetferent ausführt:

‚„Der ungeordnete Zustand bewirkt, daß 116e :Gefangenen uNnsere Häuser
schlechter verlassen, als S1C gekommen sın  d. Das Verbrechen wird nıcht be-

ıs hat keinen Zweck, diese Zustände be-kämpft, sondern gefördert....
schönigen. Man ann S16 nıcht einmal dramatisieren. S1e sınd schon drama-
tisch Man hat das VWort ‚Ansteckungsvollzug‘ als gefährlich bezeich=-
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as Wortnet, entscheidendist aber, da der Zustandgefährli ist
gefährlich klingt, istunerheblich. Kın wahres Wort ist nichtgefährlich;
annn uns VOoIll der Gefahr befreien.“

Mater et Magistra
OSWALD VO ELL S}

Die Sozialenzyklika Papst Johannes’ XX Mater et Magistra hat der
Welt, insbesondere auch ı der nichtkatholischen Welt, EeLINC zustimmende,
ZU eil geradezu begeisterte Aufnahme gefunden WIC keine päpstliche
Verlautbarung sozlalen Fragen zuvor\%. Fragen WIL UunNsS, W16 diese alles ı
allem überraschend günstige Aufnahme der Enzyklika erklären ist,
sınd ohl Gründe sehr verschiedener Art Spiel Die Enzyklika teilt viele
Liebenswürdigkeiten aus un: befürwortet die ünsche un Forderungen
nichtWEN1ISET Gruppen; zein Wunder, daiß diese Gruppen nıicht verfehlen,
die Enzyklika mıiıt Lobsprüchen erheben, S1C  h ann kräftiger
auf ihre Autorität berufen können. Dagegen ist selbstverständlich nıchts
einzuwenden, wWenn auch unbedingt geboten st, schart zuzusehen, ob die
Empfehlungen der Enzykliıka nicht ber Gebühr strapazıert werden un 11a

nicht N! der Enzyklika herausliest, Wa  N gar nicht darın steht, sondern w as

Ialn selbst wahrscheinlich durchaus gutgläubig, ist doch oft ‚„der
Wunsch der Vater des Gedankens“ SIC hineingelesen hat Anders

beurteilen S1N.  d Versuche, die Enzyklika durch Lobsprüche umzudeuten,
unı sich 1€e Kichtigkeit der CISCHCH Meinung durch die päpstliche uto-
r1ıtat bestätigen lassen Solche Versuche sind sowohl auf liberaler als auch
aul sozialistischer Seite gelegentlich beobachten. Dahin gehört auch,
wenn der Enzyklika nachgerühmt wird, durch S1C habe die katholische Kirche
sich endlich VOoO  — „romantischen‘““ Vorstellungen losgesagt, denen ıhre Auf-
Tassung VO Gesellschaft un Wirtschafft ı och befangen SEWESCH SCL,

Der entscheidende Grund, diese Enzyklika breitesten Kreisen EeELNC

gute Aufnahme gefunden hat, ıst jedoch 11 SaNZ anderer; ist uUuNnNzwWwel-

elhaft ihre Verständlichkeit. Sowohl Inhalt WI1Ee Diktion früherer päapst-
licher Verlautbarungen stellten selbst den mıt katholischer Lehre VeLr-

rauten Lieser nicht gerınge Anforderungen: inhaltlıch bewegten S1C sich
Au sehr grolden eil auft e1iNeI hohen Abstraktionsgrad; die Diktion seizte
volle Vertrautheit mıiıt der Begriffssprache der scholastischen Philosophie
un Theologie VOTAaUS obwohl dıe große Offentlichkeit der Welt gerich-
tiet S1C oder War ıhr Gehalt doch DUr Kreis VorZUgSWC15C
der autf dem Gebiet der Sozilalwissenschaften arbeitenden katholischen heo-

In der deutschen Presse machen NUuUr die Monatsblätter jur freiheitliche Wırtschajts-
Dolıtik durch außergewöhnlıch unhöilichem Ton gehaltenen Leitartikel des Her-
ausgebers 106 unrühmlıche Ausnahme.
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